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Einführung
In zahlreichen Staaten kann es dazu kommen, daß ein Gericht ein vom

Parlament erlassenes Gesetz für unbeachtlich erklärt, weil es gegen die

Verfassung verstoße. Für Entscheidungen dieser Art sind zumeist die
höchsten Gerichte der allgemeinen Gerichtsbarkeit oder spezielle Verfas-

sungsgerichte zuständig. Auch wenn von Zeit zu Zeit aufsehenerregende
Einzelfälle Anlaß zu öffentlicher Diskussion geben, so ist doch heute
weithin anerkannt, daß den Gerichten sinnvollerweise diese Zuständigkeit
zukommen sollte. Dies ist nicht zu allen Zeiten so gewesen. Die Frage, ob
und warum die Organe der dritten Gewalt berechtigt sein sollen, einem
demokratisch legitimierten Gesetzgeber, und sei es auch nur in Einzelfäl-

len, die Gefolgschaft zu verweigern, wurde insbesondere in den Anfangs-
jahren der Vereinigten Staaten von Amerika kontrovers diskutiert.

Ein klassischer Text zu dieser Problematik, welcher hier näher betrach-
tet werden soll, ist der 78. Artikel der &apos;Tederalist Papers&apos;.&apos;, einer Schrift
zur Rechtfertigung der Verfassung der USA aus dem Jahre 1788. Dort

schrieb Alexander H a m i 1 t o n:

&quot;There is no position which depends on clearer principles than that every act

of a delegated authority, contrary to the tenor of the commission under which

it is exercised, is void. No legislative act, therefore, contrary to the Constitu-

tion, can be valid. To deny this would be to affirm that the deputy is greater
than his principal; that the servant is above his master; that the representatives
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206 Alleweldt

of the people are superior to the people themselves; that men acting by virtue

of powers may do not only what their powers do not authorize, but what they
forbid.

If it be said that the legislative body are themselves the constitutional judges
of their own powers and that the construction they put upon them is conclu-
sive upon the other departments it may be answered that this cannot be the

natural presumption where it is not to be collected from any particular provi-
sions in the Constitution. It is not otherwise to be supposed that the Consti-

tution could intend to enable the representatives of the people to substitute

their will to that of their constituents. It is far more rational to suppose that

the courts were designed to be an intermediate body between the people and

the legislature in order, among other things, to keep the latter within the limits

assigned to their authority. The interpretation of the laws is the proper and

peculiar province of the courts. A constitution is, in fact, and must be regarded
by the judges, as a fundamental law. It therefore belongs to them to ascertain

its meaning as well as the meaning of any particular act proceeding from the

legislative body. If there should happen to be an irreconcilable variance

between the two, that which has the superior obligation and validity ought, of

course, to be preferred; or, in other words, the Constitution ought to be pre-
ferred to the statute, the intention of the people to the intention of their agents.
Nor does this conclusion by any means suppose a superiority of the judicial

to the legislative power. It only supposes that the power of the people is

superior to both, and that where the will of the legislature, declared in its

statutes, stands in opposition to that of the people, declared in the Constitu-

tion, the judges ought to be governed by the latter rather than the former. They
ought to regulate their decisions by the fundamental laws rather than by those

which are not fundamental&quot;.

L Die Federalist Papers und ihre Vorgeschichte
Am 4. Juli 1776 erklärten dreizehn nordamerikanische Kolonien Eng-

lands ihre Unabhängigkeit, es begann die Geschichte der Vereinigten Staa-

ten von Amerika2. Als rechtliche Grundlage der gemeinsamen Existenz

Zitiert nach A. H a m i I t o n /J. M a d i s o n /J. J a y, The Federalist Papers. With an

introduction, table of contents, and index of ideas by Clinton Rossiter (1961), 467 f. Zwei

neuere Obersemungen der Federalist Papers in die deutsche Sprache sind kiirzlich erschie-
nen: A. Adams/W. P. Adams (Hrsg.), Die Federalist-Artikel (1994); B. Zehn-

p f e n n i g (Hrsg.), Die Federalist Papers (1993).
2 Vgl. hierzu und im folgenden W. B r u g g e r, Einfiffirung in das 6ffentliche Recht der

USA (1993), 1- 6; J. H e i d e k i n g, Entstehung und Ausformung des Verfassungssystems,
in: W. JHger/W Welz (Hrsg.), Regierungssystem der USA (1995), 58 (62 - 70).
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wurden noch während des Unabhängigkeitskrieges 1777 die A r t i c 1 e s

o f C o n f e d e r a t i o n beschlossen, die 1781 in Kraft traten3. Durch die
&quot;Articles&quot; wurde ein Staatenbund gegründet. Zentrales Organ war ein

Kongreß, in welchem jeder Staat eine Stimme hatte. Ein permanentes zen-

trales Exekutivorgan gab es nicht; die Souveränität der Einzelstaaten blieb

unangetastet. Handels- und Besteuerungskonflikte, gleichzeitig aber auch
die Einsicht in die Notwendigkeit eines starken Zusammenhalts nach

außen (besonders gegen England) führten dazu, daß im Mai 1787 Dele-

gierte aus allen Staaten sich in Philadelphia trafen, um über eine Neu-

fassung der &quot;Articles&quot; zu beraten4.
Nach kurzer Zeit trat Alexander H am i 1 t o n, Delegierter des Staates

New York, mit dem Vorschlag auf den Plan, einen Gesamtstaat zu grün-
den. Nach langen kontroversen Beratungen einigten sich die Delegierten
der (später so genannten) Constitutional Convention auf einen

Entwurf für eine bundesstaatliche Verfassung. Im September 1787 über-
mittelten sie den Entwurf dem Kongreß. Dieser legte ihn nach kurzen

Auseinandersetzungen den beteiligten Staaten zur Ratifizierung vor.

Die Delegierten hatten ihr Verhandlungsmandat überschritten, und es

waren keineswegs alle Staaten von der Idee begeistert, ihre Souveränität

aufzugeben. Es entbrannte ein lebhafter Streit um den Verfassungsent-
wurf; seine Gegner erachteten die konzipierte Föderation als zu zentrali-
stisch und befürchteten ein mögliches Abgleiten in Aristokratie oder
Monarchie. Besonders heftig war die Debatte im Staate New York.

Dies war die Geburtsstunde der F e d e r a 1 i s t P ap e r s: Vom 27. Ok-
tober 1787 bis zum 15. August 17885 erschienen im &quot;&quot;New York Indepen-
dent Journal-&apos;-&apos; und anderen Zeitungen 85 Zeitungsartikel, welche über die
der Verfassung zugrundeliegenden Gedanken informierten und vehement
für ihre Annahme warben6. Sie waren jeweils mit dem Pseudonym &quot;Pu-

3 Unabhängigkeitserklärung, Articles of Confederation und die Verfassung der USA
sind abgedruckt in A. K e 11 y / W. H a r b i s o n / H. B e 1 z, The American Constitution,
Vol. 1 (7. Aufl. 1991), AI-A32.

4 Siehe dazu auch Kelly/Harbison/Belz, ibid., 82-102.
5 Siehe im einzelnen M. B e 1 o f f, in: ders. (Hrsg.), The Federalist or, the New Con-

stitution, by Alexander Hamilton, James Madison and John Jay (1948), LXVII, mit Hin-
weisen auf die Jeweiligen Erscheinungsdaten und die Zuordnung der einzelnen Artikel zu

den Autoren. Nr. 78 wurde am 28.5.1788 veröffentlicht.
6 The Federalist Nr. 1 über die neue Verfassung: &quot;I am clearly of the opinion it is your

interest to adopt it. I am convinced that it is the safest course for your liberty, your dignity,
and your happiness.&quot;

http://www.zaoerv.de
© 1996, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


208 Alleweldt

blius&quot; unterzeichnet, hinter dem sich die drei Politiker Alexander H a -

7milton, James Madison und John J ay verbargen
Die &quot;Federalist Papers&quot; (oder: der &quot;Federalist&quot;) waren also einerseits

kommentarähnliche Erläuterungen zur neuen Verfassung, andererseits
sollten sie eine politische Propagandafunktion erfüllen., Ihr Umfang und
ihre gedankliche Tiefe lassen darauf schließen, daß sie auch als eine an spä-
tere Generationen gerichtete Informations- und Rechtfertigungsschrift
gedacht waren8.

Länge und wissenschaftlicher Anspruch des Federalist führten anschei-
nend auch dazu, daß sich sein Einfluß auf das Politische Geschehen im
Staate New York in Grenzen hielt9. Im April 1788, als die meisten Artikel
schon veröffentlicht waren und der erste Teil bereits in Buchform vorlag,
wurden in den Konvent zur Entscheidung über die Annahme der Ver-

fassung 46 Verfassungsgegner, aber nur 19 Befürworter gewählt. Dennoch
nahmen die Delegierten die Verfassung am 26. Juli 1788 mit 33 gegen
30 Stimmen an; dies wurde jedoch eher darauf zurückgeführt, daß in-
zwischen die meisten anderen Staaten einschließlich des größten Staates

Virginla der Verfassung zugestimmt hatten und daß für den Fall einer

Ablehnung eine Herauslösung der Stadt New York befürchtet wurde10.
Der langfristige Erfolg des Federalist dürfte jedoch die Erwartungen

der Autoren weit übertroffen haben. Er ist seit Gründung der USA in

vielen Gerichtsentscheidungen als Autorität für die Auslegung der Ver-

fassung herangezogen worden und soll heute noch in manchen Anwalts-
schriftsätzen als Argumentationsgrundlage verwendet werden11. Noch
vor einigen Jahren wurde er als &quot;Americas most important political

12book&quot; bezeichnet
Der Federalist beginnt mit einem Bekenntnis zur Union: Sie muß nach

Ansicht der Autoren unbedingt erhalten werden; nur in ihr lassen sich
innerer Friede und Schutz nach außen sicherstellen, nur die Union hat

7 Als Vorbild diente Publius Valerius Publicola, der Plutarch zufolge die
römische Republik gerettet haben soll. Vgl. im einzelnen B. Z e h n p f e n n i g, Einleitung,
in: d i e s. (Anm. 1), 1- 4 mit weiteren Nachweisen.

8 Vgl. D. Epstein, Artikel &quot;Federalist, The&quot;, in: L. Levy/K. Karst/D. Mahoney
(Hrsg.), Encyclopedia of the American Constitution, Vol. 2 (1986), 708.

9 Siehe hierzu im einzelnen B e 1 o f f (Anm. 5), VII-LXXVI, X, mit weiteren Nach-
weisen.

10 Slehe B e I o f f ibid., XXV1.
11 Vgl. D. H owe, The Language of Faculty Psychology in The Federalist Papers, in:

T. Ball/J. Pocock (Hrsg.), Conceptual Change and the Constitution (1988), 107.
12 So E p s t e i n (Anm. 8), 710.
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potentiell weltpolitische Bedeutung (Nr. 1-14). Die bestehende Konföde-
ration ist ihrer Auffassung nach nicht stabil genug für eine dauerhafte
Existenz (Nr. 15 - 22), hierfür ist vielmehr eine starke Zentralregierung
erforderlich (Nr. 23 - 36). Die Autoren sehen den vorgelegten Verfas-

sungsentwurf als optimale Lösung an: Er vereint für sie effektive Führung
mit der Wahrung republikanischer Prinzipien. Dies legen sie eingehend
dar; sie behandeln insbesondere die Abgrenzung der Kompetenzen des
Bundes zu denen der Einzelstaaten (Nr. 41- 46), heben die besondere

Bedeutung der Gewaltentrennung hervor (Nr. 4/ - 51) und beschreiben

Aufbau, Aufgaben und Befugnisse der drei Staatsgewalten (Legislative
Nr. 52 - 66, Exekutive Nr. 67 - 77, Judikative Nr. 78 - 83).
Das Menschenbild des Federalist ist einerseits vom Geist der Auf-

klärung, andererseits von der calvinistisch-puritanischen Tradition seiner

Autoren geprägt: Der Mensch wird als ein mit Vernunft begabtes, aber
auch von Leidenschaften getriebenes Wesen angesehen, wobei die Leiden-
schaften die Tendenz haben, zu dominieren. Wenn das Volk unter einer

von ihm selbst bestimmten Regierung leben soll, so muß durch geeignete
Mechanismen sichergestellt sein, daß Entscheidungen, die das Gemein-

wesen betreffen, möglichst häufig auf rationaler Basis getroffen und

möglichst selten von den Leidenschaften bestimmt werden. Die vielfälti-

gen
&quot;

c h e c k s a n d b a 1 a n c e s
&quot; im Verfassungsentwurf sollen gewähr-

leisten, daß sich die Staatsorgane und die sie ausfüllenden Personen

gegenseitig kontrollieren und hemmen - &quot;ambition must be made
to counteract amb iti o n

&quot; (Nr. 51). Kein Beteiligter kann unkon-
13trolliert alle Fäden der Macht an sich reißen

IL Der Autor.- Alexander Hamilton

H a m i 1 t o n, der Autor des Federalist Nr. 78 und mindestens 50 weite-
rer Artikel, wurde 1755 auf der Insel Nevis (westindische Inseln) geboren.
Er studierte in New York und setzte sich früh für die amerikanische

Unabhängigkeit ein. Im Unabhängigkeitskrieg war er 1777 -1781 Adju-
tant von George Washington; danach arbeitete er als Rechtsanwalt in New
York und wurde dort 1786 in das Repräsentantenhaus des Staates New
York gewählt. Bereits 1780 hatte er sich für eine Revision der Konfödera-
tionsartikel mit dem Ziel einer Stärkung der Zentralgewalt ausgesprochen.

13 Vgl. im einzelnen Howe (Anm. 11); Zehnpf ennig (Anm. 7), 6 - 8; H. Stein-
b e r g e r, 200 Jahre amerikanische Bundesverfassung: Zu Einflüssen des amerikanischen
Verfassungsrechts auf die deutsche Verfassungsentwicklung (1987), 6 - 8.
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Im Verfassungskonvent 1787 setzte er sich vorübergehend dafür ein, die
Einzelstaaten abzuschaffen, und befürwortete die prinzipielle Unabsetz-
barkeit des Präsidenten und der Senatsmitglieder. Seine republikanische
Einstellung war also nicht frei von monarchischen Zügen; das britische

Regierungssystem hielt er für &quot;das beste der Welt-&quot;. 1788 war er Mitglied
des Verfassungskonvents im Staate New York; unter Präsident Washing-
ton war er von 1789 -1795 Finanzminister. Er starb an den Folgen eines
Duells im Jahre 180414.

III. Die Rechtfertigung des gerichtlichen Normprüfungsrechts
im &quot;Federalist&quot; Nr 78: Interpretation und Kritik

Hamilton befaßt sich in der hier betrachteten Passage mit der Pro-
blematik verfassungswidriger Gesetze: Seiner Ansicht nach sind solche
Gesetze aufgrund der Höherrangigkeit der Verfassung kein geltendes
Recht (&quot;void&quot;), und die Gerichte sind befugt und verpflichtet, im Kollisi-
onsfall der Verfassung zu folgen und das verfassungswidrige Gesetz nicht
anzuwenden. Eine Überordnung der Gerichtsbarkeit über die Legislative
sieht er darin nicht.

1. Die Basis im Verfassungsentwurf

Der Verfassungsentwurf - er entspricht der später angenommenen Ver-

fassung - traf keine klare Aussage zu der Frage, ob die Gerichte befugt
sind, die Verfassungsgemäßheit eines Gesetzes zu überprüfen. An mehre-

ren Stellen des Entwurfes wird allerdings sichtbar, daß die Verfassung
gegenüber Parlamentsgesetzen den Vorrang haben sollte. Hierfür

spricht zunächst, daß Art. 1 die Kompetenzen des Parlaments im Detail

beschreibt, und zwar einerseits gegenüber den anderen Staatsgewalten und
andererseits gegenüber den Einzelstaaten. Es handelt sich um begrenzte
Befugnisse (&quot;limited government&quot;); eine solche Regelung hat nur Sinn,
wenn das Parlament sie nicht nach Belieben durchbrechen oder ändern
kann15. Auch die Vorschrift über ein kompliziertes Verfassungsände-

14 Zur Biographie Hamiltons siehe G. S t o u r z h, Artikel &quot;Hamilton, Alexander&quot;, in:

Levy/Karst/Mahoney (Hrsg.), Encyclopedia (Anm. 8), Vol. 2, 889 - 892; Z e h n p f e n n i g
(Anm. 7), 517; G. S m i t h, Introduction, in.- A. Hamilton/j. Jay/j. Madison, The Federalist

(1901),Y-XVIII;A. Adams/W.P. Adarns,Einleitung:DieFederalist-Artikelunddie
Verfassung der amerikanischen Nation, in: dies. (Anrn. 1), xxvii, xxxviii-xl, jeweils mit
weiteren Nachweisen.

15 Ähnlich der Supreme Court in Marbury v. Madison, siehe unten IV, 1.
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